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Vorgang:

Für die Brunnen II und III Münster des Wasserzweckverbands Straubing-Land 

wird eine wasserrechtliche Bewilligung zur Entnahme und Zutageförderung von 

Grundwasser beantragt. In diesem Rahmen wurde eine Überprüfung des 

bestehenden Trinkwasserschutzgebietes nötig, mit dem Ergebnis, dass der 

Umgriff nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Damit musste das 

Trinkwasserschutzgebiet neu bemessen und ebenso wasserrechtlich beantragt 

werden.

Für die wasserrechtlichen Verfahren sind umfangreiche Unterlagen zu erstellen, 

u.a. ein geohydrologisches Gutachten, gegenfalls ein numerisches 

Grundwassermodell.
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Wasserrechtlich beantragte Fördermengen aus Brunnen II

und III Münster:

() Maximale Momentanentnahme je Brunnen: 30,0 l/s

() Maximale Tagesentnahme je Brunnen: 1.512 m³/d (= 17,5 l/s)

() Maximale Jahresentnahme je Brunnen: 300.000 m³/a (= 9,5 l/s)

() und insgesamt maximal 600.000 m³/a (= 19.0 l/s)
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Bestehendes Trinkwasserschutzgebiet

(Verordnung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 15.10.1991 (Amtsblatt 

Nr. 42 vom 31.10.1991))
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Allgemeines zur Ausweisung eines 

Trinkwasserschutzgebietes

Grundlagen, amtliche Vorgaben, u.a.: 

- DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 101 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete 
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)

- Merkblatt Nr. 1.2/7 Wasserschutzgebiete für die öffentliche Wasserversorgung 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt)

- Leitlinien Wasserschutzgebiete für die öffentliche Wasserversorgung inkl. 
Musterkatalog (Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft)

- RiStWag (Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (Ausgabe 
2002)) Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen 

Der amtliche Schutzgebiets-Musterkatalog ist durch den Gutachter an die spezifischen

örtlichen Gegebenheiten im jeweiligen Einzugsgebiet anzupassen. Er wird entsprechend

dem im Laufe der Zeit wachsenden Erfahrungsschatz aktualisiert (und dementsprechend

umfangreicher bzw. detaillierter.
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von 

wassergefährdenden Stoffen 

nach § 19 a WHG zu errichten 

oder zu erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 19 g WHG zum 

Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen zu 

errichten oder zu erweitern 

nur zulässig 

entsprechend Anlage 2, 

Ziffer 2 

nur zulässig 

entsprechend Anlage 2, 

Ziffer 2 für Anlagen, 

wie sie im Rahmen von 

Haushalt und 

Landwirtschaft (max. 1 

Jahresbedarf) üblich 

sind 

verboten 

2.3 Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen 

nach § 19 g Abs. 5 WHG 

außerhalb von Anlagen nach 

Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 

3) 

nur zulässig für die kurzfristige (wenige Tage) 

Lagerung von Stoffen bis 

Wassergefährdungsklasse 2 in dafür geeigneten, 

dichten Transportbehältern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und 

bergbauliche Rückstände 

abzulagern (Die Behandlung 

und Lagerung von Abfällen 

fällt unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

 

2.5 Genehmigungspflichtiger 

Umgang mit radioaktiven 

Stoffen im Sinne des 

Atomgesetzes und der 

Strahlenschutzverordnung 

--- verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 

zu errichten oder zu erweitern 

einschließlich Kleinkläranlagen  

nur mit biologischer 

Reinigungsstufe zulässig 

- für Klärbecken und 

-gruben in 

monolithischer 

Bauweise,  

- für Teichanlagen 

und Pflanzenbeete 

mit künstlicher 

Sohleabdichtung, 

wenn die Dichtheit und 

Standsicherheit durch 

geeignete Konzeption, 

Bauausführung und 

Bauabnahme 

sichergestellt ist  

nur Kleinkläranlagen 

mit biologischer 

Reinigungsstufe 

zulässig entsprechend 

den Anforderungen in 

IIIB  

verboten 

3.2 Regen- oder 

Mischwasserentlastungsbauwer

ke zu errichten oder zu 

erweitern 

--- verboten 

    

3.3 Trockenaborte  --- nur zulässig, wenn diese 

nur vorübergehend 

verboten 

Auszug aus: Leitlinien Wasser-

schutzgebiete für die öffentliche 

Wasserversorgung inkl. Muster-

katalog (Bayer. Landesamt für 

Wasserwirtschaft/München)
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Neubemessung Trinkwasserschutzgebiet
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Grundlagen für eine Schutzgebietsmessung nach aktuellen Vorgaben:

Insbesondere:

() Wassereinzugsgebietsverhältnisse und unterirdische Fließgeschwindigkeiten

() Genaue Kenntnis des geologischen Aufbaus im Untergrund des 

Untersuchungsgebietes (Grundwasserleiter und Grundwasserdeckschichten)

Der Bereich Buchberg, Helmberg, Münster weist einen sehr komplizierten 

geologischen Aufbau auf:

Jura-/Kreide-Festgesteinsscholle im Bereich des Donau-Randbruchs, umgeben 

von Donauschottern im Westen, Süden und Osten und Kristallingesteinen im 

Norden. Ebenso: Feinklastische Ablagerungen aus der Tertiärzeit
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Kein einfacher Grundwasserleiter, sondern ein

aus mehreren Speichergesteinen mit

grundlegend unterschiedlichen Eigenschaften

zusammengesetzter Aquiferkomplex
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Bruchtektonische Gefüge im Bereich Helmberg und 

Buchberg
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Bisherige Untersuchungen im Bereich Münster

() Ammon 1875

() Gümbel 1891

() Fay und Grötschke 1982

() Grötschke 1985
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Karststrukturen – Höhlen und Dolinen
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Zusätzlich: Kreidezeitliche „Schutzfelsschichten“ in 

Paläo-Karststrukturen am Buchberg
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Vorgehensweise bei der Schutzgebietsbemessung
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Ergebnis der Überprüfung des bestehenden 

Trinkwasserschutzgebietes:

Bestehendes Schutzgebiet: Kernzone des Einzugsgebiets, jedoch:

Bei der aktuellen Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet

reicht diese Fläche jedoch nicht zur Bildung des gewinnbaren

Dargebots des Brunnenfeldes Münster aus

(derzeit ca. 580.000 m³/a, beantragt 600.000 m³/a)

Damit müssen zusätzliche Flächen an dieses „Kerneinzugsgebiet“ 

angekoppelt sein

Diese müssen nach den aktuellen Vorgaben bei der Schutzgebiets-

bemessung berücksichtigt werden
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• 1) Woher kommt das genutzte Grundwasser ?

(Fläche der Grundwasser-Neubildung)

• 2) Wie schnell ist es im Untergrund unterwegs ?

• 3) Wie gut ist es durch die natürlichen Gw-Deckschichten geschützt ?

• 4) Wo sind die Schwachstellen in dieser „Schutzschicht“ ?

• 5) Welche Nutzungseinschränkungen, Auflagen oder gar technischen

Sicherungsmittel sind (nach den aktuellen Vorgaben) zum langfristigen

Schutz der Grundwasserqualität nötig ?

Grundlagen zur Bemessung

eines Trinkwasserschutzgebietes
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() Je homogener der Untergrund in vertikaler und lateraler Richtung

aufgebaut ist, desto einfacher die Beantwortung dieser Fragestellungen

() Je stärker die konkurrierenden Flächennutzungen, desto plausibler und 

„belastbarer“ muss die Abgrenzung der Schutzgebietsflächen nachvollziehbar 

sein
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Datengrundlage

() Auswertung des amtlichen geologischen und hydrogeologischen Kartenmaterials, 

sowie Auswertung zusätzlicher aktueller wie auch historischer amtlicher und 

universitärer Veröffentlichungen. Auch konnten aus einer Veröffentlichung eines örtlichen 

Vereins wertvolle Erkenntnisse zu ehemaligen Verkarstungsstrukturen 

gewonnen werden.

() Eigene überschlägige geologische Aufnahme des Nahbereichs des Buchbergs inkl. 

Aufnahme des bruchtektonischen Gefügeinventars im Vorfeld des Erscheinens der 

amtlichen Geologischen Karte und als Ergänzung zu dieser.

() Abteufen von 38 bis zu 6 m tiefen Rammkernsondierungen im Jahre 2002 (RKS 1 –

19) und im Jahre 2017 (RKS 20 – 38) zur Erfassung der Deckschichtensituation.

() Auswertung der Brunnenprofile.

() Durchführung von markierungstechnischen Untersuchungen zur Bestimmung der 

Grundwasserfließverhältnisse im Nordbereich des Wassergewinnungsgebietes im 

Jahre 2003.
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() Aufnahme und Einmessung sämtlicher Privatbrunnen im Untersuchungsbereich.

() Abteufung von insgesamt 38 Bohrungen zur Bestimmung des geologischen Aufbaus und 

der Deckschichtensituation. Diese wurden zum überwiegenden Teil zu 

Grundwassermessstellen zur Bestimmung der Grundwasserfließverhältnisse, bzw. als 

Vorfeldmessstellen ausgebaut.

() Durchführung mehrerer hydrochemischer Pumpversuche an den Brunnen Münster mit 

hydrochemischem Begleitprogramm und Stichtagsmessungen an sämtlichen relevanten 

Grundwassermessstellen und Brunnen. Darunter ist auch ein Langzeitpumpversuch mit 

Fördermengen aus dem Brunnenfeld von bis zu 100 l/s im Jahre 2016.

() Felduntersuchung der Gräben im potenziellen Einzugsgebiet und Bewertung der 

Wirksamkeit ihrer Sohlabdichtung.

() Kameratechnische Untersuchungen von Karsthohlräumen im Bereich des ehemaligen 

Steinbruchs.

() Detaillierte Berechnung der Wasserbilanz und Grundwasserneubildung

im potentiellen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der Vegetation und

Erstellung eines numerischen Grundwassermodells
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Einige Beispiele für die Untersuchungen:

z.B. Markierungsversuche Buchberg 2003
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Ergebnis: 

Ortschaft ist sicher nicht innerhalb der sogenannten 50-

Tage-Linie und damit außerhalb der Engeren Schutzzone
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Wasserchemische Zusammensetzung
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Bestimmung der Einzugsgebiets- Anstromverhältnisse

verhältnisse als Grundlage für die Ermittlung des 

Einzugsgebietes und damit des Trinkwasserschutz-

gebietes:

Stichtagsmessungen, numerisches Grundwassermodell, 

Pumpversuche – Erstellung eines Grundwassergleichenplans
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Auflagenkatalog
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